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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Privatrecht

Im Sinne einer Anpassung an veränderte Lebensgewohnheiten und in Erfüllung diverser
parlamentarischer Vorstösse beantragte der Bundesrat die Senkung des
zivilrechtlichen Mündigkeits- und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Im Vergleich
zum Vernehmlassungstext nahm der Bundesrat noch einige Änderungen vor. So sprach
er sich gegen eine Senkung der Unterhaltspflicht der Eltern für in Ausbildung stehende
Kinder aus und schlug auch vor, den Sonderschutz für jugendliche Arbeitnehmer bis
zum Erreichen des 20. Altersjahres beizubehalten. Der Forderung nach der Einführung
von speziellen Konsumentenschutzvorschriften für mündige, aber noch nicht 20jährige
Bürger lehnte er hingegen ab. Der Ständerat verabschiedete die Vorlage bereits in der
Sommersession; Opposition erwuchs der Neuerung lediglich von Morniroli (lega, TI). 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.1993
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschloss als Zweitrat die Senkung des zivilrechtlichen Mündigkeits-
und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Ein von der LP-Fraktion unterstützter
Nichteintretensantrag Stamm (cvp, LU), welche die Vorlage als überflüssig betrachtete
und zudem einen Abbau von Schutzbestimmungen für Jugendliche befürchtete, lehnte
der Rat deutlich ab. Keine Chance hatte aber auch ein Antrag Allenspach (fdp, ZH), die
Alterslimite für jugendliche Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Lehrlinge), welche gemäss
Arbeitsrecht einen Sonderschutz geniessen, aber auch einer besonderen Aufsicht
unterstellt sind, ebenfalls von 20 auf 18 Jahre zu senken. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.10.1994
HANS HIRTER
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Der Bundesrat beschloss, die im Vorjahr vom Parlament verabschiedete Senkung des
Mündigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre auf den 1. Januar 1996 in Kraft zu setzen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Der Bundesrat führte eine Vernehmlassung zu einem neuen Bundesgesetz über den
Gerichtsstand in Zivilsachen durch. An die Stelle der bisherigen kantonalen
Vorschriften soll eine einheitliche Regelung treten. Der Vorschlag stiess auf keinerlei
Widerstand. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.1997
HANS HIRTER

Die gemeinsame elterliche Sorge soll unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall werden. Die Regelung für unverheiratete Paare, wie sie die Schweiz aktuell
kennt, verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Ständerat
befasste sich daher als Zweitrat mit der Teilrevision des Zivilgesetzbuches, deren
Grundsatz im Parlament unumstritten war. Die kleine Kammer stimmte den meisten
2012 vom Nationalrat vorgenommenen Änderungen am Gesetzesentwurf zu. Sie
forderte jedoch eine offenere Regelung des Familiennamenrechts, wonach die Eltern
den Ledignamen ihrer Kinder frei bestimmen können. Eine weitere Differenz schuf der
Ständerat bezüglich der Regelung des Aufenthaltsortes eines Elternteils („Zügelartikel“).
Nach Ansicht der kleinen Kammer genügt bei einem Wohnortswechsel eine blosse
Informationspflicht ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Schliesslich sollte ein
Rückkommen auf die im Rahmen einer Scheidung getroffenen Regelungen nur dann
erlaubt sein, wenn die Scheidung bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes maximal fünf
Jahre zurückliegt. Der Nationalrat schloss sich diesen Änderungswünschen an, so dass
die Zivilgesetzbuchrevision in der Sommersession im Nationalrat mit 106 zu 13 und im
Ständerat mit 41 zu Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen werden konnte. Die
Referendumsfrist war im Oktober ungenutzt verstrichen und die Gesetzesänderung
wird am 1. Juli 2014 in Kraft treten. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Angaben zum Zivilstand werden weiterhin bestehen bleiben. Aufgrund der im Rahmen
des Postulats „Zeitgemässes, kohärentes Zivil- und insbesondere Familienrecht“
geführten Debatten wollte der Bundesrat vorerst keine Anpassungen bzw. gar
Abschaffung der Zivilstände vornehmen. Das Festhalten von Zivilständen stelle aufgrund
ihrer Unerlässlichkeit im behördlichen Verkehr einen zulässigen Eingriff in das Recht
auf Privatsphäre dar. 8

POSTULAT
DATUM: 09.10.2014
NADJA ACKERMANN

In seinem Bericht «Modernisierung des Familienrechts» vom März 2015 (in Erfüllung
eines entsprechenden Postulats Fehr, sp, ZH) legte der Bundesrat dar, wie eine
Anpassung der zivil- und insbesondere familienrechtlichen Grundlagen an die heutigen
und künftigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aussehen könnte.
Handlungsbedarf aus zivilrechtlicher Sicht sah der Bundesrat insbesondere bei der
Angleichung von eingetragener Partnerschaft und Ehe bzw. Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare, einer besseren Regelung für faktische Partnerschaften
sowie der Prüfung einer gesetzlich geregelten Partnerschaft mit geringerer
Bindungswirkung nach dem Vorbild des französischen PACS gegeben. Wichtige Schritte
in Richtung eines moderneren Familienrechts seien bereits durch die gemeinsame
elterliche Sorge, die Neuregelung des Kindsunterhalts, das neue Namensrecht sowie die
Anpassung des Adoptionsrechts eingeleitet worden. 9

BERICHT
DATUM: 31.03.2015
KARIN FRICK

In den Bereichen Zivilstandswesen und Grundbuch sollen Änderungen am ZGB
vorgenommen werden, so die Absicht des Bundesrates in seiner Botschaft vom 16. April
2014. Die RK-NR beschloss im Februar 2016 jedoch, die Vorlage entlang der
Themenbereiche in zwei Vorlagen zu unterteilen und diese getrennt zu behandeln. In
der Aprilsession 2016 beriet der Nationalrat folglich nur den Teil, der das
Zivilstandswesen betrifft. Hierbei standen der Betrieb und die Weiterentwicklung des
elektronischen Personenstandsregisters «Infostar» im Zentrum. Das Register, für
welches bisher der Bund und die Kantone zuständig waren, soll künftig als reines
Bundesregister geführt werden. Der Bund soll mit der Verantwortung für die
Koordination auch die Kosten für das Register übernehmen, die bisher von den
Kantonen getragen wurden. Die Kantone werden dem Bund im Gegenzug für die
Benutzung der zivilstandesamtlichen Funktionen von Infostar eine Gebühr entrichten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.2016
KARIN FRICK
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Da Infostar primär ein Arbeitsinstrument für Zivilstandesbeamte in den Kantonen und
Gemeinden darstellt, wird die enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
auch weiterhin gewährleistet. CVP-Fraktionssprecher Karl Vogler (csp, OW) zufolge ist
die Neuerung ein «weiterer wichtiger und richtiger Schritt in Richtung E-Government-
Verbund zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.» Der Nationalrat verschob die
Bestimmungen über das Grundbuch in eine zweite Vorlage und hiess die Neuregelung
zum Zivilstandsregister einstimmig gut. 10

In der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit Änderungen des ZGB in
Bezug auf das Grundbuch. Mit seiner Vorlage wollte der Bundesrat den Kantonen die
Möglichkeit geben, für bestimmte Informatikdienstleistungen im Bereich des
Grundbuchs private Firmen beizuziehen. Ausserdem soll im Grundbuch die AHV-
Versichertennummer als Personenidentifikator verwendet werden dürfen. Die grosse
Mehrheit der vorberatenden Kommission war der Ansicht, dass die Grundbuchführung
eine zwingende Verwaltungsaufgabe darstelle und es deshalb ausgeschlossen sei,
solche Aufgaben an Private zu übertragen. Zur Verwendung der AHV-
Versichertennummer äusserte sie Bedenken wegen des Datenschutzes. Ein sektorieller
Personenidentifikator sei der AHV-Nummer vorzuziehen, um erstens nicht den
gläsernen Bürger zu forcieren und zweitens die Sicherheit der Daten zu erhöhen. Die
Ratsmehrheit schloss sich mit 124 zu 24 Stimmen bei 9 Enthaltungen der Kommission
an und wies das Geschäft an den Bundesrat zurück. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2016 mit der
Modernisierung des Zivilstandsregisters und des Grundbuches. Wie schon im Erstrat
waren die Bestimmungen über das Zivilstandsregister unumstritten. Auch der Ständerat
sprach sich oppositionslos dafür aus, den Betrieb und die Weiterentwicklung des
informatisierten Personenstandsregisters (Infostar) in die Verantwortung des Bundes zu
übergeben. Im Gegensatz zur grossen Kammer, die alle Bestimmungen betreffend das
Grundbuch aus der bundesrätlichen Vorlage gestrichen, in eine neue, separate Vorlage
überführt und diese dann an den Bundesrat zurückgewiesen hatte, behandelte der
Ständerat auch den Teil betreffend das Grundbuch. Als erster Aspekt stand hier die vom
Bundesrat vorgesehene Verwendung der AHV-Versichertennummer als
Personenidentifikator zur Debatte. Nach Rücksprache mit der Verwaltung entschied
sich die RK-SR dazu, einen sektoriellen Personenidentifikator nach Vorbild des
Handelsregisters vorzuschlagen – dies sowohl aus datenschutzbezogenen als auch aus
praktischen Gründen: Die AHV-Nummer müsste von der ZAS geliefert werden, was zu
Verzögerungen bei der Eintragung im Grundbuch und damit auch bei der Anwendung
von gesetzlichen Normen führen würde. Der zweite Streitpunkt betraf den Betrieb einer
privatrechtlichen Auskunfts- und Dienstleistungsplattform für das Grundbuch. Die RK-
SR war der Ansicht, die Erbringung dieser reinen Informatikdienstleistung durch einen
privaten Anbieter ändere nichts daran, dass die Führung des Grundbuchs eine originäre
Aufgabe der Kantone sei, zumal keinerlei Daten von Privaten geführt oder bearbeitet,
sondern nur den berechtigten Personen mittels einer elektronischen Schnittstelle zur
Verfügung gestellt würden. Das bereits von 13 Kantonen verwendete und einwandfrei
funktionierende System „Terravis“ solle nicht grundlos zwangsverstaatlicht werden. Der
Ständerat trat auf die bundesrätliche Vorlage im Gesamten ein und folgte in allen
Punkten seiner Kommission. Auf den zweiten Entwurf, den der Nationalrat geschaffen
hatte, um die Bestimmungen betreffend das Grundbuch separat zu behandeln, trat die
kleine Kammer nicht ein. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Die Änderung des Zivilgesetzbuches betreffend das Zivilstandsregister und das
Grundbuch stand in der Sommersession 2017 wieder auf der Agenda des Nationalrates.
Die RK-NR stellte den Antrag, dass der Rat das Geschäft an die Kommission
zurückweisen möge, damit die Kommission die Vorlage in Bezug auf zwei zentrale
Fragen noch einmal beurteilen könne. Es geht hier zum einen darum, ob eine sektorielle
Identifikationsnummer oder die AHV-Nummer verwendet werden soll und zum anderen
stehe infrage, ob ein zentrales Register anstelle dezentraler kantonaler Register
installiert werden soll. Der Nationalrat nahm den Antrag stillschweigend an und wies das
Geschäft an seine Rechtskommission zurück. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
KARIN FRICK
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In der Wintersession 2017 nahmen die beiden eidgenössischen Räte die
Differenzbereinigung bei der Revision des ZGB betreffend die Beurkundung des
Personenstands und das Grundbuch in Angriff. Zuerst war der Nationalrat an der
Reihe, der die Vorlage in der Sommersession noch einmal an seine Rechtskommission
zurückgewiesen hatte. Beim umstrittensten Punkt der Vorlage, dem
Personenidentifikator im Grundbuch, war die RK-NR inzwischen umgeschwenkt und
sprach sich nun für die AHV-Nummer als Identifikator aus. Bei ihrer letzten Beurteilung
war die Kommission noch zum Schluss gekommen, ein sektorieller Identifikator sei zu
bevorzugen. Für den Sinneswandel verantwortlich war einerseits eine Konsultation bei
den Kantonen, bei der sich diese beinahe einstimmig für die AHV-Nummer
ausgesprochen hatten, und andererseits ein durch das BJ in Auftrag gegebenes
Gutachten der ETH Zürich, welches neben den Risiken auch datenschutztechnische
Vorteile der AHV-Nummer identifizierte. So sei diese dezentral auf rund 200
Applikationen der Kantone geführt, was es für Hacker schwieriger machen würde, auf
alle Daten zuzugreifen. Trotzdem blieben bei Personenidentifikatoren gewisse
Datenschutzbedenken, gerade auch im Zusammenhang mit zukünftigen
Digitalisierungsunterfangen, weshalb die RK-NR dazu ein Kommissionspostulat (Po.
17.3968) verabschiedete, das den Bundesrat beauftragt, noch innerhalb dieser
Legislatur ein Konzept zu erarbeiten, das sich mit den Bedenken des
Datenschutzbeauftragten und der verschiedenen Gutachten auseinandersetzt. Für eine
Minderheit, bestehend aus den Fraktionen der Grünen und der SVP, überwogen die
potenziellen Risiken einer Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator im
Grundbuch, weshalb sie den Beschluss des Ständerats für einen sektoriellen
Identifikator unterstützten. Die Mehrheit der grossen Kammer sprach sich indes klar,
mit 115 zu 69 Stimmen, für die Verwendung der AHV-Nummer aus.
Der Ständerat beschäftigte sich eine Woche später mit der Vorlage. Die RK-SR liess
verlauten, sie habe nach intensiven Diskussionen entschieden, dem Nationalrat in der
Frage der Personenidentifikation zu folgen. Zwar argumentierte auch hier eine
Minderheit, die Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator
datenschutztechnisch sei heikel, doch der Ständerat folgte seiner Rechtskommission
und stimmte mit 30 zu 13 Stimmen für den Beschluss des Nationalrates. In den
Schlussabstimmungen nahmen sowohl der Ständerat mit 43 zu 0 als auch der
Nationalrat mit 183 zu 1 Stimmen die Vorlage deutlich an. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2017
ELIA HEER

In Umsetzung des von beiden Räten angenommenen ersten Punktes der Motion Caroni
(fdp, AR) für ein «unbürokratisches Jawort» legte der Bundesrat im Oktober 2017 eine
Botschaft zur Änderung des ZGB betreffend die Vorbereitung der Eheschliessung und
die Trauung vor. Neu soll ab der Mitteilung über den Abschluss des
Vorbereitungsverfahrens zur Eheschliessung keine zehntägige Frist mehr abgewartet
werden müssen, bevor die Trauung durchgeführt werden kann. Diese Wartefrist erfülle
seit der Abschaffung des Verkündverfahrens im Zuge der ZGB-Revision vom 26. Juni
1998 keinen praktischen Zweck mehr und soll deshalb ersatzlos gestrichen werden. Der
Ständerat genehmigte in der Frühjahrssession 2018 diese Änderung einstimmig und
ohne Enthaltungen. Stillschweigend stimmte er auch für das Abschreiben der
entsprechenden Motion Caroni. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
KARIN FRICK

Um Menschen mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung
die Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister zu
erleichtern, gab der Bundesrat im Mai 2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuches in die
Vernehmlassung. Bis anhin musste die rechtliche Anerkennung der
Geschlechtsänderung von einem Gericht festgestellt werden, was die Betroffenen
aufgrund der uneinheitlichen Rechtspraxis sowie der langen und teuren Verfahren vor
grosse Hürden stellte. Neu soll die Änderung von Geschlecht und Vornamen mittels
einfacher Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt vorgenommen werden können.
Familienrechtliche Verhältnisse (Ehe oder eingetragene Partnerschaft sowie
Elternschaft) sollen davon unberührt bleiben. Missbräuchliche Änderungen sollen
abgelehnt werden können und unter Strafe gestellt werden. Im Zweifelsfall soll das
Zivilstandsamt weitere Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen können. Nicht
angetastet wird jedoch die binäre Geschlechterordnung; die Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie ist nicht vorgesehen.
Aus der Transgender-Gemeinschaft erntete der Bundesrat viel Lob für sein Vorhaben,
er gehe damit endlich einen Schritt in die richtige Richtung. Demgegenüber kündigte
die SVP bereits ihren Widerstand an, weil sie das traditionelle Familienmodell in Gefahr
sah und aufgrund der wegfallenden ärztlichen Gutachten zunehmenden Missbrauch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.2018
KARIN FRICK
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befürchtete, etwa von Männern, die dem Militärdienst entgehen oder früher
pensioniert werden wollten. Das Transgender Network Switzerland bezeichnete diese
Missbrauchsdebatte in der Presse indes als verfehlt; es sei unrealistisch, dass jemand
allein dafür mit einem falschen Geschlechtseintrag leben und sich sogar strafbar
machen wolle. 16

Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 17

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 18

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK

Nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens besteht im geltenden Recht noch eine
Wartefrist von zehn Tagen, bevor die Ehe geschlossen werden kann. Seit der
Abschaffung des Vekündverfahrens erfüllt diese Frist jedoch keinen Zweck mehr. In der
Herbstsession 2018 stimmte auch der Nationalrat mit 129 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung der Abschaffung dieser Mitwirkungsfrist zu und schrieb die Motion Caroni
(fdp, AR), die Auslöser dieser Gesetzesanpassung war, ab. Wie schon in der
Gesamtabstimmung stellte sich auch in der Schlussabstimmung die SVP-Fraktion gegen
die entsprechende Änderung des ZGB, welche im Nationalrat somit mit 127 zu 64
Stimmen ausging. Der Ständerat hingegen verabschiedete den Entwurf in der
Schlussabstimmung abermals einstimmig. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Der Bericht «Modernisierung des Familienrechts» in Erfüllung eines Postulats Fehr (sp,
ZH; Po. 12.3607) sowie mehrere Bundesgerichtsentscheide aus jüngerer Vergangenheit
wiesen darauf hin, dass das schweizerische Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss
sei. Zu diesem Schluss kam die RK-SR und reichte im August 2018 ein Postulat ein, das
den Bundesrat auffordert, einen Bericht über den Reformbedarf im
Abstammungsrecht zu erstellen und allenfalls Empfehlungen für eine kohärente
Gesetzesrevision darzulegen. Das geltende fortpflanzungsmedizinische Verbot der Ei-
und Embryonenspende sowie der Leihmutterschaft soll dabei nicht infrage gestellt, die
Tatsache, dass in der Schweiz verbotene Reproduktionsmethoden zunehmend im
Ausland in Anspruch genommen werden, aber auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte vor
dem Ständeratsplenum im Dezember 2018, die Schweiz täte gut daran, sich dieser
Fragen anzunehmen, wie es Frankreich und Deutschland bereits getan hätten. Der
Ständerat überwies das Postulat stillschweigend an den Bundesrat. 20

POSTULAT
DATUM: 12.12.2018
KARIN FRICK
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Im Februar 2019 gab die RK-NR mit 17 zu 7 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Stamm (svp, AG) Folge, mit der die Führung eines Doppelnamens wieder ermöglicht
werden sollte. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
KARIN FRICK

Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2019
KARIN FRICK

Weil die Änderung des Zivilgesetzbuches zur Vereinfachung der Geschlechtsänderung
im Personenstandsregister in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung gestossen
war, enthielt die entsprechende Botschaft, die der Bundesrat im Dezember 2019
verabschiedete, keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorentwurf. Menschen
mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung sollen die
Änderung ihres Geschlechts und ihres Vornamens neu ohne vorgängige medizinische
Eingriffe oder andere Vorbedingungen dem Zivilstandsamt bekanntgeben können.
Hierbei hielt der Bundesrat an der Zuständigkeit der Zivilstandsbeamtinnen und
-beamten fest, obwohl diese in der Vernehmlassung von einigen Kantonen kritisiert
worden war. Ebenfalls nicht in den Entwurf aufgenommen wurde die in der
Vernehmlassung von einigen Akteuren geforderte Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie; damit beschäftige sich der Bundesrat aber im Rahmen des
Berichts in Erfüllung zweier Postulate (17.4121 und 17.4185), erläuterte er in der
Botschaft. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
KARIN FRICK

Niederlassungsrecht

Eine Änderung der Wohnsitzbestimmungen im Zivilgesetzbuch sollte sicherstellen, dass
die Niederlassungsfreiheit auch für Personen in Pflegeheimen gewährleistet wird. Eine
dies fordernde Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) war im Nationalrat mit 113 zu 65
Voten an den Ständerat überwiesen worden, der das Begehren jedoch mit 27 zu 5
Stimmen ablehnte. In der Praxis gehe es nicht um die Frage der Niederlassung, sondern
um die Restkostenfinanzierung bei einem Aufenthalt in einem Pflegeheim. Zudem
begründe der Aufenthalt in einem Heim noch keinen Wohnsitz. 24

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Datenschutz und Statistik

Zum Zweck der Rationalisierung möchte der Bundesrat im Einvernehmen mit den
Kantonen die bisher in den mehr als 1700 Zivilstandsämtern registrierten Daten über
den Zivilstand mit einem zentralen Informatiksystem erfassen. Er beantragte dem
Parlament die dazu insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderliche
Änderung des Zivilgesetzbuchs. Das Parlament verabschiedete die Vorlage in der
Herbstsession. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2001
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En novembre 2014, la députée Marianne Streiff-Feller (pev, BE) lançait un postulat
chargeant le Conseil fédéral d'améliorer la situation juridique des enfants nés sans vie.
Sont appelés ainsi les enfants issus de fausses couches. Ces derniers ne bénéficient pas
du même statut juridique que les enfants dits morts-nés. Les enfants sont considérés
aux yeux de la loi comme morts-nés si leur gestation a duré au minimum 22 semaines et
s'ils pèsent au moins 500 grammes. Cette différence de définition a une importance
cruciale pour les parents. En effet, les enfants nés sans vie ne peuvent bénéficier ni
d'une sépulture, ni d'une inscription au registre de l'état civil. Il existe également des
inégalités au niveau de l'obtention du congé maternité et de la prise en charge des frais
médicaux. Lors de la session de printemps 2015, la chambre basse a accepté le
postulat, permettant ainsi selon la députée une meilleure acceptation des enfants nés
sans vie et une reconnaissance de leurs parents en tant que tels. 26

POSTULAT
DATUM: 20.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

En décembre 2013, le groupe vert'libéral, par l'intermédiaire de son oratrice Kathrin
Bertschy (pvl, BE) avait déposé une initiative parlementaire visant à garantir l'égalité
pour toutes les formes d'union. Le texte prévoit un ajout d'alinéa dans la constitution,
qui rendrait le mariage, le partenariat enregistré ainsi que le concubinat égaux devant la
loi. Le groupe vert'libéral estime que la constitution se doit d'avoir une position neutre
face à l'état civil des citoyens. Si ces différentes formes d'union engendrent des
différences de traitement en droit privé, comme par exemple en droit matrimonial,
successoral et contractuelle, les différences en matière de droit public, notamment au
niveau fiscal et des assurances sociales ne sont selon les verts libéraux plus
acceptables. La CAJ-CN a recommandé à 12 voix contre 9 de ne pas donner suite à
l'initiative. La chambre basse a suivi sa commission, en refusant l'initiative par 111 voix
contre 68 et 9 abstentions. Les raisons de ce refus concernent principalement la peur
de voir le mariage réduit à un simple rituel et affaibli en tant qu'institution ainsi que la
difficulté de définir juridiquement le concubinat. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
SOPHIE GUIGNARD

Suite à la publication en 2014 du message du Conseil fédéral relatif au droit de
l'adoption, les chambres fédérales ont débattu une proposition de modification du
code civil. Le but était de simplifier les conditions d'adoption en général et de
permettre l'adoption de l'enfant du conjoint pour les couples non mariés ou en
partenariat enregistré. Le secret de l'adoption devait en outre être assoupli. Dans les
deux conseils, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint pour les couples non
traditionnels qui a soulevé le plus d'oppositions. La droite conservatrice s'y est
fortement opposée, clamant que l'une des conditions à l'acceptation du partenariat
enregistré en 2004 était justement d'éviter que les couples de même sexe puissent
avoir des enfants. Aux Etats, 25 voix contre 14 ont permis la sauvegarde des articles
permettant l'adoption à ces couples. Au Conseil national, 127 voix contre 60, avec 2
abstentions. Les autres dispositions du nouveau droit à l'adoption: la baisse de l'âge
minimal pour adopter de 35 à 28 ans, la durée de vie commune pour les couples de 5 à
3 ans ainsi que la possibilité pour les parents biologiques d'entrer en contact avec
l'enfant, selon son accord, dès 18 ans et s'il est capable de discernement ont été
acceptées par les deux chambres. L'objet a fait deux aller-retours entre les chambres
notamment sur la question d'une autorité cantonale unique concernant l'adoption. Les
sénateurs ont voulu laisser les cantons libres à ce sujet. Il a également été décidé
pendant la procédure de conciliation que les personnes adoptées à l'âge adulte et
choisissant à cette occasion de changer de nom n'avaient pas d'incidence sur les

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
SOPHIE GUIGNARD
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personnes portant le même nom qu'elle, à moins qu'elles le souhaitent. Le projet final a
été adopté le 17 juin 2016 à 125 voix contre 68 avec 3 abstentions au Conseil national et
à 32 voix contre 5 avec 7 abstentions au Conseil des Etats. 28

En mars 2017, le Conseil fédéral a publié un rapport faisant suite au postulat de la
députée Streiff-Feller (pev, BE), qui visait à améliorer la situation juridique des enfants
nés sans vie. Le rapport propose une solution ne nécessitant aucune modification de
texte légal, à savoir l'extension aux enfants nés sans vie le processus d'enregistrement à
l’État civil jusqu'ici appliqué seulement aux enfants morts-nés. Cet enregistrement
serait facultatif et relèverait de la volonté des parents. 29

BERICHT
DATUM: 03.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

En mai 2017, le Conseil national a refusé de justesse une motion du député Portmann
(plr, ZH) visant à simplifier les dénominations de l'état civil. Les trois mentions "marié",
"non marié" et "veuf" devraient selon le libéral-radical suffire à couvrir toutes les
situations de vie existantes, sans par exemple effectuer de discrimination entre le
mariage et le partenariat enregistré. Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion,
avançant que des objets parlementaires concernant les nouvelles formes d'union
(13.468 "mariage civil pour tous" ou 15.3431 "un Pacs pour la Suisse") allaient être
discutés prochainement à l'assemblée fédérale, rendant prématuré un changement des
dénominations d'état civil avant la refonte des formes d'union. Le non l'a emporté par
92 voix contre 91, avec une abstention. Les refus provenaient tous de l'UDC, du PDC et
du PBD. 30

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

En mai 2017, le Conseil national a rejeté une motion du député Portmann (plr, ZH) qui
souhaitait étudier la communauté familiale en tant que nouvelle catégorie d'état civil.
Considérant que le rapport du Conseil fédéral sur le droit de la famille de 2015 ne
prenait pas en compte cet aspect-là de la vie familiale, il préconise une mise en
consultation qui permettrait de connaître le point de vue de la société civile sur la
question. Cela paraît nécessaire au libéral-radical, considérant qu'un tiers des ménages
ne consiste pas en un mariage traditionnel. Se posent alors des questions de protection
juridique en cas de décès de l'un des partenaires ou de responsabilités face, à
notamment, la dépendance à l'aide sociale. L'objet a rencontré des oppositions du côté
de l'UDC et du PDC. Le Conseil fédéral s'est également prononcé contre la motion.
Celle-ci a été rejetée par 92 voix contre 84, avec 10 abstentions. 31

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Sibel Arslan a défendu devant le Conseil national son postulat visant l'inscription d'un
troisième sexe à l'état civil. Elle a d'abord souligné la nécessité d'une telle inscription –
ou de la suppression de toute inscription de genre – pour deux catégories de
personnes. Premièrement, les personnes intersexes, à savoir les enfants dont les
organes sexuels ne sont à la naissance pas clairement féminins ou masculins. L'usage
pour ces enfants est très souvent une intervention chirurgicale précoce, les attribuant
à un genre arbitraire, ce qui peut avoir pour conséquence un mal-être plus tard dans
leur vie, et ce dès l'adolescence. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui ne
se reconnaissent pas psychologiquement dans leur sexe biologique. Les troubles
psychologiques liés au genre sont souvent mal compris par les personnes cisgenres
(c'est-à-dire celles dont le sexe biologique correspond au genre ressenti
personnellement) et la mesure proposée par la députée Arslan permettrait un premier
pas vers la prise en compte de ces minorités dans le code civil. La Bâloise ajoute que
cette démarche n'est pas une première mondiale, de nombreux pays dont l'Australie, le
Canada, l'Inde, le Pakistan et l'Allemagne ayant adopté des mesures similaires. De plus,
le postulat a été signé par des parlementaires de tout le spectre politique, à l'exception
de l'UDC. 
Le député Nidegger a pris la parole pour l'opposition. Il a évoqué le danger de
l'indifférenciation, dont il estime qu'elle peut prétériter au développement et à
l'équilibre des personnes. Il recommande donc de rejeter le postulat, pour le bien des
personnes transgenres et intersexes, qui ne seraient ainsi pas incitées à rester dans un
entre-deux. 109 voix ont plébiscité le postulat. 77 s'y sont opposées, dont la quasi-
totalité de l'UDC (à l'exception d'une voix pour et d'une abstention), une partie du PLR,
du PDC et un conseiller PBD. Cinq personnes se sont abstenues (1 UDC, 2 PLR et 2
PDC). 32

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Mittels einer parlamentarischen Initiative Zanetti (svp, ZH) wurde gefordert, dass Art. 97
Abs. 3 ZGB aufgehoben wird. Dieser besagt, dass eine religiöse Eheschliessung nicht vor
der Ziviltrauung durchgeführt werden darf, was gemäss dem Initianten einer
Diskriminierung der religiösen Eheschliessung gleichkomme. Die RK-NR hatte in ihrem
Bericht vom Juli 2018 kein Folgegeben beantragt (20 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung)
und stützte diesen Entscheid auf die Schutzfunktion, die dem Primat der Ziviltrauung
zugrunde liegt. Eine für die Herbstsession 2018 geplante Abstimmung in der grossen
Kammer erübrigte sich jedoch, da Zanetti die Vorlage unbegründet zurückzog. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MELIKE GÖKCE
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